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Vorlage des Staatsrates.

Gesetz
vom

betreffend

die Ermächtigung zur Regelung der Sozialversicherung im zwischen¬
staatlichen Verkehr.

Die Provisorische Nationalversammlung ves Staates Deutschösterreich
hat beschlossen:

8 i.

(1) Der Staatsrat wird ermächtigt, zur Durch¬
führung von Vereinbarungen mit den auf dem
Gebiete des vormaligen Österreich entstandenen
Staaten einzelne Bestimmungen der Gesetze über die
Sozialversicherung zum Schutze der Interessen der
Versicherten und der Versicherungsträger durch Voll¬
zugsanweisung zu ergänzen oder abzuändern und
insbesondere anzuordnen, daß bei der Anwendung
einschlägiger Bestimmungen ausländisches Gebiet deni
Jnlande oder inländisches Gebiet dem Auslande
gleichzuhalten ist.

(2) Solche Vollzugsanweisungen können mit rück¬
wirkender Kraft ausgestattet werden.

8 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kund¬
machung in Wirksamkeit.
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Begründung

Die Brldung selbstandrger Staaten auf dem Gebiete des ehemaligen Staates Österreich bringt es
nut stch, datz Terle de» ehemals emhettllchen Staates nunmehr gegeneinander als Ausland zu gelten
L Dreser Umstand zeitigt aber ungeachtet der noch fortbestehenden Gleichheit des materiellen
r c-- ^^^rche Wirkungen auf dein Gebiete der Sozialversicherung, die sowohl für die Versicherten

als auch für andere an der Versicherung beteiligte Rechtssubjekte nachteilig sind. Auch besteht für einzelne
Teile des ehemaligen Einheitsstaates wegen der Unmöglichkeit, in der Kürze der Zeit und in den aegen-
wartigen unruhigen und ungeklärten Zuständen besondere Organisationen für die Durchführung der Ber-
sicherung zu schaffen, das Bedürfnis, den früheren Rechtszustand vorübergehend aufrechtzuerhalten' So führt
b°.!p» swnse d.e Arbeiter-Unfallverstchermigsanstalt in Graz - ohne gesetzliche Gr,mdlage nach
Geschäfte für das m chrem Sprengel liegende Mm serbisch-kroatisch-sloweuischen Staat in Anspruch qenom-
nicne Gebiet fort und wird die Unfallversicherung der Arbeiter und die Pensionsversicherung der «nae-
itellten — ungeachtet der für Deutschböhmen und das Sudetenland geschaffenen besonderen Orgachsationen -
“j b“ "°>" d-Mschöst-rreichischen Staat in Anspruch genommen werden, noch von den im
tschechischen Gebiete liegenden Versicherungsträgern tatsächlich weiter besorgt
„ <. einschneidend sind die Wirkungen der Zerreißung des ehemals einheitlichen Staatsgebietes
sur d'e Durchführung der Penswnsverstcherung der Angestellten. Eine strenge Auslegung der Wirkungen
der staatlichen G-btet«h°h-,t sührt zu bem Schluffe, daß eine Ersatzversicher,mg bei einem ausländischen
VerstcheruiigsttAger, der somit der Aussicht der inländischen Behörden nicht unterliegt, im Inland keine
Wirkung ubt. Das ha! zwe, sur die Versicherten »achteiligk Wirkungen. Einerseits könnten infolgedeffe»
die Angestellte,, des Inlandes bei emem Ersatzinstitut, das seinen Sitz in, Ausland hat, nicht weiterhin
wtrham versichert sein, ste „Hißten den Versicherungsträger wechseln, was für sie in aller Neacl Nach-
»nk«. Ich «d je» Tinfftzeb« unter Umständen zur Doppelzahlung der Bersicherunqsprämien
verpsUchtet. Andrerseits Ware dam, sur einen Angestellten, der beispielsweise früher aus dem Gebiete des
deutschosterretchischen Staates bedienstet war und jetzt im Ausland beschäftigt ist, die Versichern,,a von,
Standpunkt unseres Staates aus erloschen, er hätte daher keinen Anspruch aus Überweisung der ganzen
Prannenreserve, sondern nnr e,neu solchen auf Rückerstattung eines Teiles der eingezahlten Prämien

Ferner ruht für die Dauer des Aufenthaltes int Auslande der Rentenanspruch ans der Pensivns.
aÄrttg"°werden'knn.'°°^°^ ^°r Unfallversicherung durch geringe Kapitalszahlung

Selbst aus dem Gebiete der Arbeiter-Krankenversicherung mit ihren meist enqbearenzten Kaffen-
UM£ £.,c der Qualifikation eines Gebietes als Ausland mehrfache nachteilige

-Lirkungen aus die rechtliche Stellung der Versicherten und der an der Versicherung mittelbar int»-
essterte» öffentlichen Krankenanstalten und der zur Armenversorgung berufenen Organe Der Ausentbalt
« Anstand beraubt bespielsweise den Versicherten der Möglichkeit einer sreiwilligen Fortsetzung der
Versicherung und aller Ansprüche aus der Versicherung bei Erkrankung während der Schul,irift' ° '

Dre angeführten Beispiel- lasten bereits erkennen, daß di- Bersicherungsträger bei einer kon-
iequenten Durchführung der Folgerungen aus der Trennung des Staatsgebiete« in d-r Reael keine,,
wesentlichen Nachteil erleiden. Der Nachteil liegt überwiegend ans Seite d?r Versichert Äe "ch
telle auszuichlteßen, dürsten wohl alle beteiligten Staaten bestrebt sein. Das Bedimnis „ach ei,er ans-
gletchenden zw.schenftaatliche,, Regelung besteht aber in besonders hohem Grade für die stell des Über¬
ganges vom Einheitsstaate in selbständige Sonderstaaten, weil die beteiligten Parteien wegen des
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überraschenden Umsturzes mit dessen Wirkungen nicht von vornherein rechnen konnten und andrerseits
Gesetzgebung und Verwaltung der neuerstandenen Staaten vor einer solchen Fülle der wichtigsten Auf¬
gaben stehen, daß sie nicht allen an sie gestellten Anforderungen mit jener Schnelligkeit gerecht werden
können, die das dringende wirtschaftliche Bedürfnis erfordert..

In der Voraussicht eines solchem Bedürfnisses wurde mit dem Gesetze vom 19. Dezember 1918,
St. G. Bl. Nr. 139 (§ 10), des Staatsratsdirektoriums ermächtigt, mit den Regierungen der übrigen
auf dem Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie begründeten Nationalstaaten Staats¬
verträge zur einstweiligen Regelung der gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen zu schließen.

Diese Ermächtigung schließt jedoch die Vollmacht nicht ein, aus Grund solcher Vereinbarungen
mit anderen Staaten den geltenden Rechtszustand zu ändern. Da eine Ergänzung oder Änderung einzelner
gesetzlicher Bestimmungen über die Sozialversicherung aber, wie oben dargelegt wurde, unerläßlich ist,
um nachteilige Folgewirkungen der Trennung des ehemals einheitlichen Staatsgebietes vorübergehend
— bis zur Anpassung der Gesetzgebung und der Verwaltungseinrichtungen au den neuen staatlichen
Zustand — zu beseitigen, erscheint für das Gebiet der Sozialversicherung eine weitere Ermächtigung zur
Ergänzung oder Änderung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen insbesondere in der Richtung not¬
wendig, daß bei deren Anwendung ausländisches Gebiet als Inland oder umgekehrt behandelt
werden kann.

Wegen der großen Mannigfaltigkeit der in Frage kommenden Einzelbestimmungen und wegen der
Verschiedenheit der Bedürfnisse der vertragschließenden Staaten ist eine weite Fassung der Ermächtigung
unentbehrlich. Die der Exekutive erteilte Vollmacht ist aber dadurch genügend eingeschränkt, daß solchen
vorübergehenden Gesetzesänderungen ausschließlich das Interesse der Versicherten und der Versicherungs¬
träger als Zweck gesetzt sein darf, wohingegen beispielsweise eine Verminderung der Lasten der Ver¬
sicherung, die im Interesse der Arbeitgeber gelegen wäre, durch die vorgefchlagene Ermächtigung keines¬
wegs gedeckt ist.

/

Maatsdruckerei miö,
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